
 1/2 

Stadtvertretung  
 

der Landeshauptstadt 
 

Schwerin Datum:        2012-05-29 
 
 Dezernat/ Amt: II / Amt für Jugend, Schule 

und Sport 
 Bearbeiter/in: Herr Buck 
 Telefon: 545 - 2011 
Beschlussvorlage    
Drucksache Nr.    
  öffentlich  

01191/2012    

Beratung und Beschlussfassung 
Dezernentenberatung 
Jugendhilfeausschuss 

Betreff 
Leistungsentgelte für die Kindertageseinrichtung "Schloßgeister" der Elterninitiative 
Schloßgeister e.V. 

Beschlussvorschlag 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Leistungsentgelte für die Kindertagesstätte 
„Schlossgeister“ der Elterninitiative Schlossgeister e.V. ab dem 01.06.2012 gemäß der 
Übersicht in der Anlage. 
 
 
Begründung 
1. Sachverhalt / Problem  
 
Die Elterninitiative Schlossgeister e.V. hat die bestehende  bzw. fort geltende 
Entgeltvereinbarung fristgerecht zum 31.12.2011 aufgekündigt und zu Neuverhandlungen 
aufgerufen. Letztmalig wurden die Entgelte 2005 verhandelt. Im Rahmen eines 
Schiedsstellenverfahrens wurde der Personalbedarf im Kindergarten bei 1,5 VbE (statt der 
verlangten 1,35 VbE) belassen. Wegen des offenen Ausganges eines Streitverfahrens mit 
einem anderen Träger kam es in der Zwischenzeit zu keinen weiteren Verhandlungen. 
 
Geringe Steigerungen bei den Betriebskosten, die in der Vergangenheit durch 
Vereinsumlagen aufgefangen wurden,  und eine moderate Anhebung der Gehälter für die 
Erzieherinnen um 1,5 %  zum 01.01.2012 sind Anlass für die neue Bewertung. 
Die neu vereinbarten Entgelte haben bis zum 31.12.2013 Gültigkeit. 
 
  
2. Notwendigkeit  
  
Für Einrichtungen, die Kindertagesförderung anbieten, soll gemäß § 16 KiföG M-V der 
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Leistungserbringer einen 
Leistungsvertrag abschließen. Mit dem Leistungsvertrag werden leistungsbezogene 
Entgelte festgesetzt. 
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3. Alternativen  
  
keine 
 
 
4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
  
Die Anhebung der Leistungsentgelte führt auch zu einer Anhebung der Elternbeiträge 
( Krippe ganztags 14,90 €, Kindergarten ganztags 5,90 € ) 
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
  
nicht erkennbar 
 
 
6. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität 
 
Die finanziellen Auswirkungen wurden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Eine 
Überschreitung der Ansätze ist gegenwärtig nicht erkennbar. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Leistungsentgelte für die Kita „Schlossgeister“ ab 01.06.2012 
 
 
 
 
gez. Angelika Gramkow 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 


